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Änderung der Anlage 2  

zur Vorlage 2020/10 Änderung des Redaktionsstatuts für das Amtsblatt der 

Gemeinde Aichwald 

 

Aufgrund der Sitzung des Ältestenrats vom 18.07.2020 haben sich ggü. der 

Entwurfsfassung folgende Änderungen ergeben (grüne Schriftfarbe): 

 

Redaktionsstatut 

für das Amtsblatt der Gemeinde Aichwald 

 

§ 4  

Allgemeine Grundsätze 

(7) Pro Artikel ist maximal ein Foto zulässig, Dies gilt nicht für Beiträge der 

Gemeinde Aichwald. Fotos müssen in digitaler Form im Online-System 

eingestellt werden. Der Einreicher von Bildern hat sicherzustellen, dass Rechte 

Dritter (Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte u.ä.) nicht verletzt werden. 

Insbesondere dürfen Bilder aus dem Internet ohne Zustimmung des 

Rechteinhabers nicht heruntergeladen und für Berichte verwendet werden. Auf 

die Veröffentlichung von Bildern besteht kein Anspruch. Sonstige Symbole, 

Grafiken, „Veranstaltungsplakate“ etc. werden im redaktionellen Teil nicht 

veröffentlicht. Dies bezieht sich nicht auf die Logos der Vereine/Institutionen etc. 

in den Überschriften der Rubriken.  

(8)  Die Verwendung von ganzen Wörtern/Sätzen in Großbuchstaben innerhalb des 

Fließtextes ist nicht zulässig. Fettdruck ist auf ein Minimum zu beschränken.  

 

§ 6  

Politische Parteien und Wählervereinigungen 

(1)  Veröffentlichungsberechtigt sind zugelassene Parteien und 

Wählervereinigungen, die auf örtlicher Ebene organisiert sind (Ortsverbände). 

Der Ortsverband muss seinen Sitz in der Gemeinde haben. Auswärtige 

Ortsvereine sind dann veröffentlichungsberechtigt, wenn die Parteigliederung

  im Namen darauf hinweist, dass sie auch die hiesige Gemeinde umfasst, bspw. 

durch den Zusatz „und Umgebung“. Diese Voraussetzungen sind auf Verlangen 

durch Vorlage von Satzung, Statuten o.ä. nachzuweisen. 

(2)  Zulässig sind  

1. Veröffentlichungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 9  
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2. einmalige Veröffentlichungen von personellen Veränderungen bei örtlichen    

    Funktionsträgern. 

3. Danksagungen, Ehrungen und Nachrufe. 

 

§ 7  

Wahlwerbung 

(1)  Wahlwerbungen sind als Anzeigen oder Werbebeilagen möglich. 

(2)  Veröffentlichungsberechtigt sind die zur Wahl zugelassenen Parteien und 

Gruppierungen sowie die Wahlbewerber selbst.  

(3)  Wahlwerbung muss sich auf die Darstellung der Ziele, Vorstellungen und 

Projekte derjenigen Partei oder Gruppierung beschränken, die Gegenstand der 

Wahlwerbung ist. Sie darf weder gegen die Gemeinde gerichtet sein noch 

Angriffe auf Dritte enthalten. 

(4)  Inserate und Werbebeilagen von politischen Organisationen (örtliche Parteien 

und Wählervereinigungen sowie überörtliche Parteien) sind im letzten Amtsblatt 

vor der Wahl nicht zulässig. 

 

§ 8  

Anzeigen 

(1)  Gewerbliche oder private Anzeigen sind direkt über den Verlag zu schalten. Für 

diese gelten die jeweiligen Anzeigenpreise des Verlags sowie die vom Verlag 

festgelegten Zeiten zur Abgabe.   

(2) Die Veröffentlichung von Anzeigen aus Anlass von Wahlen an denen die Bürger 

der Gemeinde Aichwald beteiligt sind (Wahlwerbung), richtet sich nach § 7.  

ist, mit Ausnahme vom letzten Amtsblatt vor der Wahl, zulässig. 

Veröffentlichungsberechtigt sind die zur Wahl zugelassenen Parteien und 

Gruppierungen sowie die Wahlbewerber selbst. Ausgeschlossen sind 

Anzeigen, die gegen gesetzliche Vorschriften, die guten Sitten oder die 

Interessen der Gemeinde verstoßen. 

(3)  Einlageblätter von Parteien, Vereinen und Gewerbetreibenden sind nicht 

zulässig.  

§ 9  

Bürgerentscheide 

(1)  Hat der Gemeinderat einen Bürgerentscheid beschlossen oder die Zulässigkeit 

eines Bürgerbegehrens festgestellt, gilt § 8 7 entsprechend. 
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(2)  Bei einem Bürgerbegehren (§ 21 Abs. 3 Gemeindeordnung) steht dasselbe 

Recht auch der Initiative zu, die die Durchführung des Bürgerentscheids 

veranlasst hat. 

 


